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 Öffentliche Sitzung V 124/ 2014  

V o r l a g e 

an den Rat der Stadt Helmstedt  
über den Verwaltungsausschuss, 
 den Bau- und Umweltausschuss 

sowie die Ortsräte Emmerstedt und Barmke  
 

 

Änderung der Straßenreinigungsgebührensatzung zum 01.01.2015; 
- Gebührenerhöhung - 
 

Das Jahresergebnis 2013 weist trotz der kalkulierten Überschüsse erneut einen hohen 
verbleibenden Verlust in Höhe von 154.977 € auf, der gem. § 5 NKAG innerhalb von 3 Jahren 
auszugleichen ist. Die Gebührenbedarfsberechnung 2015 (Anlage 1) stellt dar, dass eine 
Erhöhung der Gebühren ab dem Jahr 2015 dringend erforderlich ist, um die Fehlbeträge 
auszugleichen. 
 
Entgegen der kalkulierten Überschüsse, sind die Gesamtergebnisse für 2014 bis 2016 durch 
vorgetragene Verluste aus Vorjahren negativ. Die Kalkulation, sowie erforderlich gewordene 
Anpassungen (höhere Kosten für die Entsorgung von Straßenkehricht, Unterhaltung der 
Fahrzeuge und des beweglichen Vermögens) ergeben bei Betrachtung des gesamten 
Kalkulationszeitraumes die Unabwendbarkeit einer Gebührenerhöhung. Zuletzt wurden die 
Gebühren im Rahmen der 12. Änderungssatzung ab 01.01.2012 angehoben. 
 
Entsprechend beigefügter Gebührenkalkulation für das Jahr 2015 ist somit eine Anpassung der 
Gebührensätze vorzunehmen. Die Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung erfolgte hierbei 
nach der Restwertmethode. Der kalkulatorische Zinssatz liegt für 2015 bei 2,8 Prozent, für die 
Jahre 2016 bis 2018 ist der Zinssatz niedriger (2,5% bis 2,1%). Zur Abwendung des o.a. 
Fehlbetrages und Kostendeckungserzielung ergeben sich folgende Gebührenerhöhungen: 
 

Reinigungsklasse 0 bisher jährlich pro 
Reinigungsmeter 

neu jährlich pro 
Reinigungsmeter 

Reinigungsklasse I 4,32 € 4,56 € 
Reinigungsklasse II 8,64 € 9,12 € 
Reinigungsklasse III 10,80 €                  11,40 €      
Reinigungsklasse IV 2,16 € 2,28 € 

 
Dies entspricht gegenüber den Sätzen der letzten 2 Jahre einer Erhöhung um 5,6%. 
 
Die Änderung der Straßenreinigungsgebührensatzung soll am 01.01.2015 in Kraft treten. 
 
 

Beschlussvorschlag: 

Die 13. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Stadt 
Helmstedt vom 21.12.2001 wird in der als Anlage 2 beigefügten Form beschlossen.  
 

In Vertretung 
 
 
(Junglas)                                                                               Anlagen 
  












